
Honorarvereinbarung 

zwischen 
Rechtsanwältin Manuela Reibold-Rolinger, Uwe-Zeidler-Ring 12, 55294 Bodenheim 
– nachfolgend „Fachanwältin für Bau- , Architekten- und Immobilienrecht“ – 
 
und 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
– nachfolgend „Mandantschaft“ – 
 
wird folgende Honorarvereinbarung geschlossen: 

 

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung 

Die Rechtsanwältin wird die Mandantschaft in der Angelegenheit 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
außergerichtlich und/oder gerichtlich beraten und vertreten. 

 

§ 2 Vergütung 

(1) Die Vergütung der Rechtsanwältin erfolgt abweichend von den gesetzlichen Gebühren 
nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) auf Grundlage eines Stundenhonorars. 
(2) Das Stundenhonorar beträgt 
400,00 € netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 
(3) Abgerechnet wird nach dem tatsächlich angefallenen Zeitaufwand. 
Die Zeiterfassung erfolgt minutengenau, abgerechnet werden angefangene 0,1 Stunden (6 
Minuten). 

 

§ 3 Abrechenbare Tätigkeiten 

Als abrechenbare Tätigkeiten gelten insbesondere: 

• rechtliche Prüfung und Beratung 
• Besprechungen (auch telefonisch oder per Video) 
• Schriftverkehr mit der Mandantschaft, Gegnern, Gerichten, Sachverständigen 
• Aktenstudium 
• Vorbereitung und Teilnahme an Gerichtsterminen, Ortsterminen und Besprechungen 
• interne rechtliche Auswertungen und strategische Überlegungen 

 



§ 4 Vorschüsse / Abschlagsrechnungen 

Die Rechtsanwältin ist berechtigt, angemessene Vorschüsse sowie laufende 
Abschlagsrechnungen zu verlangen. 

 

§ 5 Rechtsschutzversicherung 

Soweit eine Rechtsschutzversicherung besteht, bleibt diese Vereinbarung unabhängig von 
einer etwaigen Kostendeckung durch die Versicherung wirksam. 
Eine Erstattung durch die Rechtsschutzversicherung erfolgt ggf. nur teilweise. 

 

§ 6 Hinweis nach § 3a RVG 

Der Mandantschaft ist bekannt, dass bei Vereinbarung eines Stundenhonorars die 
gesetzliche Vergütung nach dem RVG unter- oder überschritten werden kann. 

 

§ 7 Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Textform. 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. 
 
 
 

 
Ort, Datum 
 
 

 
 
 

Unterschrift Mandantschaft 
 
 

 
Unterschrift Rechtsanwältin 
 
 
 
 


